
Mitgliederversammlung Gemeinwohl-Gesellschaft e.V 20.07.2025

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung der
Gemeinwohl-Gesellschaft e.V

Am 20.07.2025 um 16.00 Uhr kamen im Biolandhof Jörg in Bechen 95, 87471 Durach 28
Personen zur jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung zusammen (Anwesenheitsliste
liegt bei).

Herr Jonas Lips begrüßte als Versammlungsleitung und Vereinsvorstand die Anwesenden
herzlich.
Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen
wurde und beschlussfähig ist.
Die Versammlungsleitung schlug Frau Jennifer Matern als Protokollführerin vor. Sie nahm
diese Rolle an.
Die Versammlungsleitung fragte, ob es ein Veto gegen offene Abstimmungen während der
Versammlung gibt. Dies war nicht der Fall.
Die Versammlungsleitung erfragte per Handzeichen, ob sich unter den teilnehmenden
Personen auch Gäste ohne Mitgliedschaft befinden. Dies war bei einer Person der Fall.
Anwesend waren 27 Mitglieder und 1 Gast.
Die Versammlungsleitung stellte die Tagesordnung gemäß Einladung vor.

Der Vorstand stellte den Antrag auf Anpassung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte
Per Handzeichen wurde dieser Vorschlag einstimmig angenommen.
Die neue Tagesordnung lautete wie folgt:

TOP 1: Antrag zur Änderung der Tagesordnung
TOP 2: Bericht der Vorstandschaft 2024
TOP 3: Finanzbericht 2024
TOP 4: Entlastung der Vorstandschaft
TOP 5: Wahlen
TOP 6: Satzungsänderungen
TOP 7: Änderungen der Beitragsordnung
TOP 8: Vorstellung einer neuen Organisationsstruktur
TOP 9: Sonstiges

TOP 2 Bericht der Vorstandschaft 2024
Der Vorstand erläuterte die Tätigkeiten im vergangenen Geschäftsjahr 2024. Außerdem gab
er einen inhaltlichen Ausblick auf das laufende Jahr. Alle Rückfragen wurden zur
Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.
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TOP 3 Finanzbericht 2024
Auf Wunsch des Vorstands erläuterte Frau Jennifer Matern den Finanzbericht zum
vergangenen Geschäftsjahr 2024 und gab Auskunft über die finanzielle Entwicklung, inkl.
Mitgliederzahlen, anhand des vorliegenden Jahresberichts. Außerdem gab sie einen
inhaltlichen und finanziellen Ausblick auf das laufende Jahr. In der Diskussion erklärt sie
detailliert die Beitragsstruktur, Einnahmen und Ausgaben. Alle Rückfragen wurden zur
Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.
Die Kassenprüfung stellte eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung fest. Es gab keine
Beanstandungen seitens des Kassenprüfers.

TOP 4 Entlastung des Vorstands
Der Kassenprüfer Martin Kustermann stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2024. Der Antrag wurde in einer Abstimmung per Handzeichen
einstimmig angenommen.

TOP 5 Wahlen
Für die Wahl des Vorstands waren keine Kandidat*innen vorhanden.
Der Vorstand stellte den Antrag, die nächste Mitgliederversammlung zu Beginn des neuen
Geschäftsjahres am 25.01.2026 zu terminieren und dort die nächste Vorstandswahl
abzuhalten. Der bisherige Vorstand hat sich bereit erklärt, die Arbeiten bis dahin
weiterzuführen.
Der Antrag wurde mit 25 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

TOP 6 Satzungsänderungen
Der Vorstand stellte vier Anträge zur Änderung der Satzung. Nach intensiven Diskussionen
wurde vom Mitglied Karl-Heinz Blenk der Antrag gestellt, den Antrag #3 zur Änderung der
Anzahl der Personen im Vorstand zu vertagen. Dieser Antrag wurde mit 7 Ja-Stimmen, 16
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Anschließend wurde über die Anträge per vorbereiteten und verteilten Stimmzettel (s. Anlage
4) abgestimmt. Die Auszählung der Stimmzettel fand im direkten Anschluss durch die
Protokollführerin und den Kassenprüfer statt. Es wurde wie folgt abgestimmt:
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Antrag Ja Stimmen Nein Stimmen Enthaltungen Ergebnis

#1 26 0 1 Angenommen

#2 19 4 4 Angenommen

#3 14 8 5 Angenommen

#4 27 0 0 Angenommen

Alle Anträge wurden angenommen.

TOP 7 Änderung der Beitragsordnung
Der Vorstand stellte die geplanten Änderungen der Beitragsordnung vor und lud zur offenen
Diskussion ein. Da keine direkte Einigkeit bei einer grundsätzlichen Zustimmung zu den
vorgeschlagenen Änderungen über Vorgehen und Formulierung erzielt werden konnte,
erfragte der Vorstand die Einwilligung zur Weiterbearbeitung des Vorschlags. Diese wurde
mit 25 Ja- und keiner Nein-Stimme gegeben.

TOP 8 Vorstellung einer neuen Organisationsstruktur
Der Vorstand stellte den aktuellen Stand der im Laufe des Jahres entwickelten Rolle und
Organisationsstruktur der GWG vor.

TOP 9 Sonstiges
Es gab Wortbeiträge zur weiteren Entwicklung des Vereins hinsichtlich Diversität und Vielfalt.
Es gab keine Anträge der Mitglieder zur Abstimmung.

Die Mitgliederversammlung wird um 18:20 Uhr vom Versammlungsleiter geschlossen.

Kempten, 30.07.2025

------------------------------ ------------------------------
Jennifer Matern Jonas Lips
(Protokollführerin) (Versammlungsleiter)
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Anlage 1 Anwesenheitsliste
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Anlage 2 Protokoll Kassenführung
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Anlage 3 Satzungsänderungen

§ 5 Rechte der Mitglieder

Bisher:

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder wählen den Vorstand. Sie können ab dem 16. Lebensjahr

wählen und ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden.

Neu:

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder wählen den Vorstand. Sie können mit der Vollendung des

16. Lebensjahres wählen und des 18. Lebensjahres gewählt werden.

§ 7 Vorstand

Bisher:

(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen.

(2) Im Sinne des § 26 BGB sind je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam zur Vertretung des

Vereins berechtigt.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem

Jahr gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines

Vorstandsmitglieds kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen.

Neu:

(1) Der Vorstand besteht aus drei bis sieben Personen.

(2) Im Sinne des § 26 BGB sind je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam zur Vertretung des

Vereins berechtigt.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem

Jahr mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt.

(4) Vor der Wahl wird die konkrete Anzahl der Personen für die anstehende Vorstandswahl

festgelegt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines

Vorstandsmitglieds kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen.
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Zusätzlich Abstimmung zu (3) hinsichtlich der Dauer der Amtszeit:

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei

Jahren mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt.

§ 10 Mitgliederversammlung

Bisher:

(2) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für folgende Aufgaben:

● die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,

● die Wahl der Kassenprüfer,

● die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,

● die Entlastung des Vorstandes,

● den Erlass von Ordnungen,

● die Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und Satzungsänderungen sowie die

Auflösung des Vereins.

Neu:

(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Aufgaben:

● die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,

● die Wahl der Kassenprüfer,

● die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,

● die Entlastung des Vorstandes,

● den Erlass von Ordnungen,

● die Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und Satzungsänderungen sowie die

Auflösung des Vereins.
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Bei Beschlussfassung ergänzend:

Bisher:

§ 16 Inkrafttreten

Die vorliegende Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 12. Mai 2024 in Kempten

(Allgäu) beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Neu:

§ 16 Inkrafttreten

Die vorliegende Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 20. Juli 2025 in Durach

beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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Anlage 4 Stimmzettel zu Anträgen der Satzungsänderung
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Anlage 5 Vorschlag zur Beitragsordnung
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